
 
Vollmacht 

 
Herrn Rechtsanwalt Karlheinz Roth, Johannisbollwerk 20, 20459 Hamburg 
 
wird hiermit in Sachen 
 
wegen 
 
Vollmacht erteilt 

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Er-
hebung und Zurücknahme von Widerklagen; 

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss 
von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf 
Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften; 

3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 
374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) 
zur Vertretung nach § 411 II StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch 
nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Straf-
prozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die 
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Be-
tragsverfahren; 

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen 
aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen ge-
gen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer); 

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und 
Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in Zu-
sammenhang mit der oben unter „wegen ....“ genannten Angelegenheit. 

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgever-
fahren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangs-
vollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-, und Hin-
terlegungsverfahren sowie Konkurs- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des 
Gegners). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entge-
genzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervoll-
macht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den 
Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder An-
erkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den 
Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stel-
len zu erstattenden Beiträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 
 
Im Übrigen gelten die umseitig abgedruckten Mandatsvereinbarungen 
 
Hamburg, den __________________              _____________________________ 
                                                                                (Unterschrift) 

Zustellungen werden nur an 
den/die Bevollmächtigte(n) 

erbeten !



Mandatsvereinbarung 

 

In umseitiger Angelegenheit wird mit der Anwaltskanzlei K. Roth, Johannisbollwerk 20, 20459 Hamburg in 
Verbindung mit der erteilten Prozessvollmacht folgende Mandatsvereinbarung getroffen: 

 

1. Hat der Mandant eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, richtet sich der Erstattungsanspruch 
hinsichtlich des anwaltlichen Honorars ausschließlich nach den Vereinbarungen zwischen dem Mandanten und 
dem Rechtsschutzversicherer. Grundsätzlich ist der Mandant aus dem Vertrag mit dem Anwalt verpflich-
tet, das gesetzlich geregelte oder vereinbarte Honorar diesem zu zahlen, unabhängig davon, ob und in wel-
cher Höhe die Rechtsschutzversicherung ihm hierauf Honorarbeträge erstattet. Je nach Versicherungs-
vertrag sind die Rechtsschutzversicherer nicht verpflichtet, alle Gebühren des anwaltlichen Honorars zu 
erstatten. So werden z.B. grundsätzlich von ihnen die Fahrtkosten und Abwesenheitsgelder für Dienstrei-
sen des Rechtsanwalts, z.B. zum auswärtigen Gericht oder zu Ortsterminen, nicht übernommen oder ledig-
lich die Kosten für drei Zwangsvollstreckungsversuche. 

Wird der Rechtsanwalt mit der Führung der Korrespondenz mit der Rechtsschutzversicherung beauftragt, 
stehen ihm hierfür gesondert Gebühren zu, die in keinem Falle von der Rechtsschutzversicherung getragen 
werden. 

Auch im Falle der nachträglichen Rücknahme der Deckungszusage durch die Rechtsschutzversicherung 
bleibt der Mandant verpflichtet, sämtliche Gebühren des Rechtsanwalts zu zahlen.  

Wird von der Rechtsschutzversicherung nur ein Teil der Gebühren erstattet und besteht Streit darüber, 
ob die Rechtsschutzversicherung verpflichtet ist, diesen Teil auch zu tragen, ist der Mandant verpflichtet, 
zunächst diesen Teil dem Rechtsanwalt gegenüber auszugleichen, unabhängig davon, ob er den Rechtsanwalt 
mit der Führung einer Klage gegen den Rechtsschutzversicherer beauftragt oder nicht. 

 

2. Die Haftung des beauftragten Rechtsanwalts wird für den Fall der Fahrlässigkeit auf einen Höchstbe-
trag von Euro 250.000,00 beschränkt. Unberührt bleibt eine weitergehende Haftung des beauftragten 
Rechtsanwalts und seiner Erfüllungsgehilfen für Vorsatz und grob Fahrlässigkeit. 

 

3. Ist der Mandant hinsichtlich seines geringen Einkommens und Vermögens nicht in der Lage, die voraus-
sichtlich entstehenden Anwaltsgebühren selbst zu tragen, ist er verpflichtet, dies bereits bei Beauftragung 
des Rechtsanwaltes zu offenbaren. Tritt dieser Fall während der Tätigkeit des Rechtsanwaltes ein, hat er 
dies unverzüglich mitzuteilen. Vom Rechtsanwalt wird dann geprüft, ob dem Mandanten die Rechte aus der 
Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe zustehen. Liegen die Voraussetzungen hierzu nicht vor, ist der Man-
dant nach wie vor verpflichtet, die Anwaltsgebühren zu zahlen. 

Reicht der Mandant im Falle der Beauftragung mit der Erhebung einer Klage oder im Falle der Rechtsver-
teidigung im Wege der Prozesskostenhilfe die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse nicht rechtzeitig vor Abschluss der Instanz oder bei vorgeschaltetem PKH-Verfahren bei Bean-
tragung desselben ein, so ist der Mandant verpflichtet, die Anwaltsgebühren selbst zu tragen. 

Wird die Gewährung von Prozesskostenhilfe versagt, ist der Mandant ebenfalls verpflichtet, die Anwalts-
gebühren selbst zu tragen. 

Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass er sich unter Umständen sogar strafbar macht, wenn er in der 
Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Angaben unvollständig oder falsch 
macht. 

 



4. Gemäß § 9 RVG ist der Rechtsanwalt berechtigt, für die entstandenen und voraussichtlich noch entste-
henden Gebühren und Auslagen einen angemessenen Vorschuss zu fordern. Wird eine erteilte fällige Vor-
schusskostenrechnung nicht ausgeglichen, ist der Rechtsanwalt berechtigt, nach vorheriger Androhung 
weitere Leistungen abzulehnen und das Mandat fristlos zu kündigen. 

 

5. Zur Erhebung der Klage und zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist der Rechtsanwalt 
nur dann verpflichtet, wenn er einen darauf gerichteten Auftrag erhalten und angenommen hat. Meldet sich 
der Mandant nicht auf eine entsprechende Anfrage des Rechtsanwaltes, bleibt der Rechtsanwalt untätig. 
Der Mandant ist darüber informiert, dass er in diesem Falle mit erheblichen Rechtsnachteilen zu rechnen 
hat. 

 

6. Der Rechtsanwalt ist trotz der nachstehenden Hinweise berechtigt, die Kommunikation mit dem Auftrag-
geber und Dritten per E-Mail zu führen. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die E-Mails 
Viren enthalten können, dass andere Internet-Teilnehmer unschwer von dem Inhalt der E-Mails Kenntnis 
nehmen können und das nicht sichergestellt ist, dass E-Mails tatsächlich von dem Absender stammen, der 
angegeben ist. 

 

7. Die Notwendigkeit der Anfertigung von Fotokopien und Abschriften liegt im Ermessen des Rechtsan-
walts. Der Vollmachtgeber erklärt sich mit der elektronischen Speicherung seiner Daten einverstanden. 

 

8. Der Auftraggeber ist darauf hingewiesen worden, dass in Arbeitsgerichtssachen in erster Instanz auch 
im Falle des Obsiegens kein Kostenerstattungsanspruch besteht. 

 

9. Der Rechtsanwalt korrespondiert mit ausländischen Auftraggebern in Deutsch. Etwaige Kosten der Ü-
bersetzung sind vom Auftraggeber zu tragen. Der Rechtsanwalt haftet nicht für Übersetzungsfehler. Die 
Haftung des beauftragten Rechtsanwalts oder seiner Erfüllungsgehilfen für Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit bleibt hiervon unberührt. 

 

10. Fernmündliche Auskünfte und Erklärungen des Rechtsanwalts sind nur bei schriftlicher Bestätigung 
verbindlich. 

 

11. Die Verpflichtung des beauftragten Rechtsanwalts zur Aufbewahrung und Herausgabe von Handakten 
erlischt zwei Jahre nach Beendigung des Auftrages. 

 

 

Die vorstehenden Mandatsvereinbarungen habe ich zur Kenntnis genommen, ich erkläre mich mit ihnen 
einverstanden. Eine Abschrift wurde mir ausgehändigt. 

 

 

Hamburg, den   _________________________ 
 


